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Werkvertrag Korrekturassistenz

Bitte geben Sie alle abgefragten Informationen an. Vielen Dank!
zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg, Universität Hamburg

- Auftraggeberin -

und

	 FORMDROPDOWN 

	     
	
	     

	
	Name
	
	Vorname

	

	     
	
	     
	
	     
	
	     

	Geburtsdatum
	
	Straße, Haus-Nr.
	
	PLZ
	
	Wohnort

	

	     
	
	     

	Telefon (möglichst Mobil-Tel.)
	
	E-Mail


	Zuständiges Finanzamt:
	     
	Steuernummer 
	     


- Auftragnehmerin/Auftragnehmer -

	§ 1

	1. Gegenstand des Vertrages ist die Vorkorrektur gemäß Korrekturschema der betreuenden Dozentin/des betreuenden Dozenten im Rahmen der nachfolgend definierten Prüfung:

	a. Lehrveranstaltung oder Modul, auf die bzw. das sich die Prüfung bezieht:



	b. Semester:      

	c. Betreuende Dozentin/Betreuender Dozent:      

	

	2. Die Korrekturassistentin/der Korrekturassistent korrigiert die o. g. Arbeiten im Umfang von bis zu       Korrektureinheiten (KE).

	

	§ 2

	1. Die in § 1 dieses Vertrages aufgeführten Leistungen sind bis zum       durchzuführen.

	

	2. Kann der termingerechte Arbeitsablauf nicht eingehalten werden, so hat die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer dies der Auftraggeberin auf jeden Fall unter Nennung der Gründe unverzüglich mitzuteilen.


	

	§ 3

	1. Die Vorkorrektur einer Klausur entspricht   FORMDROPDOWN 
 Korrektureinheiten.

	

	2. Für die Herstellung des vollständigen Werkes wird eine Festvergütung von 3,70 Euro pro 1 KE vereinbart.

	

	3. In der vereinbarten Vergütung sind alle von der Auftragnehmerin/von dem Auftragnehmer evtl. zu entrichtenden Steuern, d.h. auch Mehrwertsteuer enthalten.

	Außerdem sind mit dieser Summe sämtliche Ausgaben und Nebenkosten sowie Fahrt- und Vervielfältigungskosten abgegolten.

	

	4. Die Vergütung kann erst nach Abnahme des Werkes durch die Auftraggeberin verlangt werden; die Auftraggeberin ist zur Abnahme des Werkes in Teilen nur verpflichtet, wenn für die Erstellung einzelner Teile konkrete Fristen vereinbart worden sind. Werden Teile des Werkes abgenommen, so kann die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer die Zahlung des entsprechend vereinbarten oder eines angemessenen Anteils der Gesamtvergütung verlangen.

	

	5. Zahlungen für erbrachte Leistungen können nur aufgrund prüffähiger Rechnungen geleistet werden, auf denen die Steuernummer anzugeben ist.

	

	6. Die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer ist für die Einhaltung aller aus dieser Vereinbarung für sie/ihn entstehenden steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Verpflichtungen selbst verantwortlich; insbesondere ist die vereinbarte Vergütung von ihr/ihm selbst als „Einkünfte aus selbstständiger Arbeit“ zu versteuern.


	7. Der Auftragnehmerin/Dem Auftragnehmer ist bekannt, dass dem zuständigen Finanzamt eine Mitteilung über die von der Auftraggeberin geleisteten Zahlungen zur Verfügung gestellt wird.

	

	§ 4

	1. Die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer verpflichtet sich, die ihr/ihm durch diesen Auftrag zur Kenntnis gelangten Vorgänge und Daten vertraulich zu behandeln. Die Pflicht zur vertraulichen Behandlung bleibt auch nach Erledigung des Auftrages grundsätzlich bestehen, es sei denn, sie wäre im Einzelfall mit einer festgelegten Frist aufgehoben worden.

	Die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer hat die ihr/ihm überlassenen Unterlagen und Daten sorgfältig aufzubewahren und diese nach Vertragsende ohne Aufforderung an die Auftraggeberin zurückzugeben.

	

	2. Alle Nutzungs- und Verwertungsrechte an dem erstellten Werk werden von der Auftragnehmerin/von dem Auftragnehmer an die Auftraggeberin abgetreten.

	

	§ 4a

	1. Die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer verpflichtet sich, eine Haftpflichtversicherung abzuschließen, durch die solche Personen- und Sachschäden abgedeckt sind, die sie/er bei oder im Zusammenhang mit der Durchführung dieses Auftrags zum Nachteil der Auftraggeberin verursacht.

	Die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer hat eine angemessene Versicherung ihrer/seine Risiken abzuschließen. Sie/Er ist verpflichtet, der Auftraggeberin einen entsprechenden Versicherungsschutz nachzuweisen.

	

	2. Die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer wird darauf hingewiesen, dass die Auftraggeberin für Schäden, die die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer im Zusammenhang mit der Erstellung des Werkes erleidet, nur nach den gesetzlichen Vorschriften haftet. Die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer sollte deshalb dafür Sorge tragen, dass sie/er ausreichend unfallversichert ist.

	

	§ 5

	Die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer nimmt zur Kenntnis, dass sich aus diesem Werkvertrag kein Beschäftigungsverhältnis ableiten lässt. Andere als die in den §§ 1 und 2 vereinbarten Leistungen dürfen von der Auftraggeberin bzw. den sie vertretenden Personen nicht entgegengenommen werden.

	

	§ 6

	Im Übrigen gelten die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB), insbesondere die §§ 631 ff.

	

	§ 7

	Sämtliche Vereinbarungen, die den vorstehenden Vertrag abändern, ergänzen oder erweitern, bedürfen der Schriftform.

	Mündliche Nebenabreden sind unwirksam.

	

	§ 8

	Die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer verpflichtet sich, der Auftraggeberin bzw. der sie vertretenden Person über den jeweiligen Stand der Arbeiten im Abstand von    Wochen kostenlos Auskunft zu geben.

	Hamburg, den      

	
	

	
	

	
	

	Unterschrift Auftragnehmerin/Auftragnehmer
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Hamburg, den      
	

	
	

	
	

	
	

	Unterschrift 
Auftraggeberin

Geschäftsführerin/Geschäftsführer WiSo-Fakultät
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